Muster für Chor-Statuten

Gedanken und Anregungen

Jeder Kirchenchor erneuert aus verschiedenen Gründen von Zeit zu Zeit den Wortlaut und die Paragraphen seiner Statuten: Neuer Vereinsname, veränderte Bedürfnisse unzeitgemässe, überholte Formulierungen in den bestehenden Statuten, usw. 

Aus diesem Grund werden beim KMV Basel immer wieder wegleitende Muster-Statuten angefordert. Dazu ist zu sagen, dass es solche nicht gibt, denn: Jeder Chor hat seine eigene Vergangenheit, seine eigenen Vorgaben und Befindlichkeiten. 

Wir haben aber den Versuch unternommen, entsprechende Möglichkeiten aufzuzeigen und tun dies im Sinne einer Hilfeleistung und nicht zuletzt auch deshalb, weil der KMV Basel an der Formulierung einzelner Paragraphen direkt interessiert ist. 

Zu den nachfolgenden "Chor-Statuten" einige Bemerkungen: 

· Die beiliegenden Statuten wollen in erster Linie Anregung sein. Sie bedürfen auf jeden Fall der Anpassung an die lokalen und regionalen Gegebenheiten. 

· Eine Prüfung des choreigenen Statutenentwurfes durch „zugewandte“ juristische Fachpersonen empfiehlt sich auf jeden Fall ! 

· Mit Vorteil bestimmt der Chor eine kleine, tatkräftige „Statuten-Revisions-Kommission“.

· Integrierender Bestandteil aller Chorstatuten sind gemäss der 2001 in Schaffhausen beschlossenen Statuten des KMV Basel: Mitgliedschaft beim KMV Basel, Jahresbeitrag, Statutengenehmigung, Auflösung des Chores, Abonnement der Verbandszeitschrift.
Die Statuten des KMV Basel sind erhältlich beim Sekretariat:
Simon Haefely, Weihermattstrasse 765, 4717 Mümliswil, kontakt@kirchenmusikverband.ch
· Bitte beachten Sie den Abschnitt betreffend Genehmigungen.

· Begriffe in Klammern: Verwendung nach Bedarf, oder: verschiedene Definitionen sind möglich

· Im Sinne einer Anregung prüfen Sie bitte auch folgende Punkte: 

· Zweiteilung in die eigentlichen Statuten und in ein Reglement, das die veränderlichen Details („Chor-Leben“) regelt. 

· Erweiterung des Vorstandes mit einem sogenannten Werbe-Chef. 

Statuten 

1.
Name

Der (römisch-katholische) Kirchenchor (Name ...) ist ein Verein gemäss Art. 60 ff ZGB mit Sitz in (Ort ...). (Evtl. Hinweis auf Gründung). 

2.
Zweck

Der Kirchenchor (Name ...) hilft mit, die Gottesdienste der Pfarrei musikalisch und liturgiegerecht zu gestalten. Es ist seine besondere Aufgabe, die innere und äussere Teilnahme der Gläubigen tatkräftig zu fördern durch die Pflege des Gemeindegesanges und wertvoller Chorwerke. 

Im Dienste der Pfarreigemeinschaft stehen auch Offene Singen, Geistliche Konzerte, und die Mitgestaltung weltlicher Anlässe. 

3.
Zugehörigkeit

Der Verein ist Mitglied des Kirchenmusikverbandes (Kreis/Bezirk/Kanton) und gehört damit dem KirchenMusikVerband des Bistums Basel an. 

4.
Mitgliedschaft

Der Kirchenchor (Name ...) besteht aus Aktivmitgliedern, Ehrenmitgliedern und Passivmitgliedern (Gönner). 

4.1
Aktivmitglieder:

Als Aktivmitglied kann aufgenommen werden, wer bereit ist, regelmässig die Proben zu besuchen und sich bei den Aufgaben und Einsätzen des Chores zu engagieren. 
Die Aufnahme erfolgt an der Generalversammlung. Es besteht die Möglichkeit, als „Sänger/Sängerin auf Zeit“ mitzuwirken. (Hinweis auf Mindestalter)
Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt oder Ausschluss. Der Austritt ist dem Vorstand schriftlich zuhanden der Generalversammlung mitzuteilen. 

Aktivmitglieder, die das Vereinsleben in schwerwiegender Weise stören, können von der Generalversammlung aus dem Verein ausgeschlossen werden. 

4.2
Ehrenmitglieder: 

Wer sich in besonderer Weise um den Verein und/oder die Kirchenmusik verdient gemacht hat, kann von der Generalversammlung auf Antrag des Vorstandes (mit Dreiviertelsmehrheit) zum Ehrenmitglied ernannt werden.

Ehrenmitglieder sind beitragsfrei. 

4.3
Passivmitglieder: 

Freunde und Gönner können als Passivmitglieder in den Verein aufgenommen werden.
(Ihre Aufnahme erfolgt durch den Vorstand.) Sie entrichten jährlich einen Beitrag, dessen Höhe von der Generalversammlung bestimmt wird. Die Passivmitglieder haben zu den Generalversammlungen mit beratender Stimme Zutritt.

4.4
Auszeichnungen: 

Sängerinnen und Sänger, die (15) Jahre aktiv mitgewirkt haben, erhalten für ihre treue Mitarbeit eine besondere Auszeichnung, deren Form von der Generalversammlung festgelegt wird.

Für guten Probenbesuch und besondere Verdienste werden an der Generalversamm-lung Anerkennungen verabreicht; über Art und Umfang der Präsente entscheidet der Vorstand.

5.
Organe

Die Organe des Vereins sind:

- die Generalversammlung

- der Vorstand 

- die Revisionsstelle (2 Mitglieder)
(Hinweis auf „Chorversammlung“, die laufende Geschäfte anlässlich der regulären Proben behandelt.) 

5.1
Generalversammlung: 

Die aktiven Sängerinnen und Sänger bilden die Generalversammlung. Diese tritt mindestens einmal jährlich zusammen. Die Einladungen müssen schriftlich und (14) Tage zuvor unter Angabe der Traktanden verschickt werden. Anträge zuhanden der Generalversammlung sind (8) Tage vorher an das Präsidium einzureichen. 

Die ordentlichen Traktanden umfassen: 

-
Protokoll 

-
Jahresbericht der Präsidentin bzw. des Präsidenten 

-
Vorstellen des Jahresprogramms durch die Chorleiterin bzw. den Chorleiter 

-
Mutationen im Mitgliederbestand 

-
Rechnungsablage, Decharge-Erteilung, Budget; Festsetzung des Mitgliederbeitrages

-
Wahlen: Vorstandsmitglieder; Präsidentin, Präsident; Revisorin/Revisor

-
Ehrungen 

-
Verschiedenes 

Eine ausserordentliche Generalversammlung kann einberufen werden, wenn dies der Vorstand als notwendig erachtet oder wenn (ein Drittel) der Aktivmitglieder ein schriftliches Gesuch mit Traktandenliste und Unterschriften dem Präsidium einreicht. 

5.2
Vorstand:


(Minimale / maximale Mitgliederzahl)

Die Generalversammlung wählt den Vorstand für die Amtsdauer von zwei Jahren. Er vollzieht die Vereinsbeschlüsse und ist zuständig für Aufgaben, die nicht der Generalversammlung übertragen sind. 

Mit Ausnahme des Präsidiums konstituiert sich der Vorstand selber.

Dem Vorstand gehören an: 

-
die Präsidentin bzw. der Präsident 

-
die Vizepräsidentin bzw. der Vizepräsident 

-
der Pfarrer oder der Gemeindeleiter bzw. die Gemeindeleiterin oder ein anderes 


Mitglied des Seelsorgeteams 

-
die Chorleiterin bzw. der Chorleiter 

-
die Organistin bzw. der Organist

-
die Aktuarin bzw. der Aktuar 

-
die Kassierin bzw. der Kassier 

-
die Bibliothekarin bzw. der Bibliothekar 

-
die Werbechefin bzw. der Werbechef 

-
Die Präsidentin bzw. der Präsident leitet die Sitzungen und Versammlungen und vertritt den Verein nach aussen.

-
Die Vizepräsidentin bzw. der Vizepräsident vertritt die Präsidentin bzw. den Präsidenten. 

-
Der Pfarrer oder der Gemeindeleiter bzw. die Gemeindeleiterin oder ein anderes Mitglied des Pfarreiteams steht dem Verein in spirituellen Belangen zur Seite. Er/sie gehört dem Vorstand von Amtes wegen an.

-
Die Chorleiterin bzw. der Chorleiter gestaltet die Proben und leitet die Aufführungen. Sie/er trifft die Wahl der Chorwerke und nimmt ihre/seine Aufgabe nach den vorhandenen kantonalen/regionalen Richtlinien wahr. Sie/er gehört dem Vorstand von Amtes wegen an. 

-
Die Aktuarin bzw. der Aktuar führt die Sitzungs- und die Versammlungsprotokolle. Sie/er erledigt die Schreibarbeit (und führt das Mitgliederverzeichnis nach). 

-
Die Kassierin bzw. der Kassier besorgt das gesamte Rechnungswesen und betreut die Passivmitglieder und Sponsoren. 

-
Die Bibliothekarin bzw. der Bibliothekar betreut das Notenmaterial, führt ein Bestandesverzeichnis und unterstützt die Chorleiterin bzw. den Chorleiter durch das Bereitstellen der Noten für Proben und Auftritte. 

-
Die Werbechefin bzw. der Werbechef ist verantwortlich für die PR-Belange des Chores. Sie nimmt vor allem die Aufgabe wahr, dem Chor neue Aktivmitglieder zuzuführen. 

-
Ein Mitglied des Vorstandes führt die Absenzenkontrolle. 

-
Zeichnungsberechtigung für alle rechtsverbindlichen Dokumente:


(Präsident/in, Vizepräsident/in, Kassier/in, Aktuar/in zu zweien)

Es können auch mehrere Aufgaben von einer Person übernommen werden.

5.3
Revisionsstelle

Sie besteht aus zwei Mitgliedern, die von der Generalversammlung für die Amtsdauer von (Anzahl ...) Jahren gewählt werden.

6.
Rechnungswesen 

Die Vereinskasse wird gebildet:
- aus den jährlichen Beiträgen der Aktiv- und Passivmitgliedern
- aus dem jährlichen Beitrag der Kirchgemeinde
- aus allfälligen Schenkungen

Der Jahresbeitrag für Aktiv- und Passivmitglieder wird alljährlich von der Generalversammlung festgesetzt. 
Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen. 
Jede persönliche Haftung der Mitglieder ist ausgeschlossen. Der Vorstand hat die Kompetenz, bei ausserordentlichen Ausgaben über einen (jährlich einmaligen) freien Betrag von (Fr. 500.-) zu verfügen. 

7.
Schlussbestimmungen 

Statutenänderungen können nur an der Generalversammlung beschlossen werden. Für die Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von (zwei Dritteln / drei Vierteln) erforderlich. Das inventarisierte Vermögen soll von der Kirchgemeinde verwaltet werden und später einem neuen Chor mit gleicher Zielsetzung zur Verfügung stehen. Die vorliegenden Statuten wurden an der Generalversammlung vom (Datum ...) beschlossen. Sie ersetzen jene von (Jahrzahl ...). 

Der Vorstand: 




Präsidentin bzw. Präsident 






Aktuarin bzw. Aktuar 

Die obgenannten Statuten wurden genehmigt: 

Für die Pfarrei (Name ...) 

Datum/Unterschrift



Pfarrer / Gemeindeleiter/in

Für die Kirchgemeinde (Name ...)

Datum/Unterschrift



Präsidentin bzw. Präsident 

Für den Kirchenmusikverband (Kantonal- oder Kreisverband): 

Datum/Unterschrift



Präsidentin bzw. Präsident 

Genehmigungspraxis der Statuten 

Kirchenchöre stehen sowohl in einem kirchlichen wie auch in einem verbandsmässigen Verhältnis. Dies führte in der Vergangenheit zu einigen Unklarheiten in Bezug auf die Genehmigungen von Statuten. Um hier Klarheit zu schaffen, bitten wir Sie, dass: 

Kirchenchöre die kirchliche Genehmigung beim Ortspfarrer oder dem/der Gemeindeleiter/in, die verbandsmässige beim Kreis- oder Kantonalverband,

Unterverbände die kirchliche Genehmigung beim Dekan (Kreisverbände) oder der zuständigen Person der Bistumsregion (Kantonalverbände) die verbandsmässige beim KirchenMusikVerband einholen. 

Mit diesem Vorgehen wird die kirchliche Genehmigung von jenen Personen erteilt, die mit der Gruppierung enger verbunden sind, die verbandsmässige jedoch von der nächst höheren Stufe. 

Falls einzelne Aspekte des Chor-Alltages in einem Reglement ausformuliert werden möchten, folgen dazu einige Anregungen:

· Absenzen

Sängerinnen und Sänger, die am Besuche einer Probe oder Aufführung verhindert sind, entschuldigen sich vorher bei einem Vorstandsmitglied. 

· Dispensation

Ist ein Aktivmitglied über längere Zeit am Besuch von Proben und Auftritten verhindert, kann er vom Vorstand dispensiert werden. Während dieser Zeit hat das Chormitglied dem Verein gegenüber keine Verpflichtungen und Rechte. Eine Dispens soll zwei Jahre nicht überschreiten. (Nach Ablauf dieser Zeit erlischt die Mitgliedschaft). 

· Sängerpass

Bei der Aufnahme in den Chor wird dem neuen Mitglied ein Sängerpass überreicht, in den Eintritt, Austritt, Wohnungswechsel, Ehrungen eingetragen werden.

· Ehrungen

Der Kirchenchor (Name ...) ehrt Sängerinnen und Sänger, die viele Jahre im Verein aktiv gesungen haben, dies für 

- (20 Jahre) (mit der Abgabe der Silber-Medaille des KMV Basel) 

- (30 Jahre) (mit der Abgabe der Gold-Medaille des KMV Basel) 

- (40 Jahre) (mit der Überreichung der Bischöflichen Medaille "fidei ac meritis“).
In der Zeitschrift „Musik & Liturgie“, Nr. 4/04 (S.30/31) ist in Tabellenform die Praxis der Ehrungen dargestellt.

· Chorgottesdienst

Der Kirchenchor (Name ...) feiert jedes Jahr einen besondern Gottesdienst für die lebenden und verstorbenen Mitglieder des Chores. 

· Verbandszeitschrift

Der Chor bezieht in genügender Anzahl Exemplaren die Zeitschrift "Musik & Liturgie". Diese werden unter den Sängerinnen und Sängern in Umlauf gebracht. 

· Ausflüge 

Der Vorstand organisiert (alle zwei Jahre) eine (zweitägige) Chorreise, die von der Reisekasse mitfinanziert wird. Für die Tagesausflüge kommt die Vereinskasse auf. Angehörige von Sängerinnen und Sängern sind zu den Ausflügen eingeladen, aber ohne Kostenbeteiligung des Vereins. Die Führung einer Reisekasse wird empfohlen.

· Besondere Tage 

Runde Geburtstage von Chormitgliedern werden ab (50 Jahren) (mit einem Glas Wein) nach der Probe gefeiert.

Bei der Hochzeit, zur Geburt von Kindern, sowie bei einem Spitalaufenthalt oder ähnlichem überreicht der Chor ein Geschenk. 

Beim Hinschied einer aktiven Sängerin oder eines aktiven Sängers, gestaltet der Chor nach Absprache mit den Angehörigen den Gottesdienst mit.

Für Hinweise betr. Aktualisierung und Optimierung obiger Anregungen danken wir!
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